
3. Falls der Umsatj RM 75000,— im Monat nicht übersteigt, wird für 
Zwecke der monatlichen Voranmeldungen ein Durchschnittssatj nach 
Maßgabe der gegenwärtig geltenden Regeln (siehe § 8 Steuerverein
fachungsverordnung vom 14. September 1944), aber unter Berücksich
tigung der oben angeführten neuen Steuersä tje für die Unternehmen 
festgesetjt, bei denen verschiedenartige Umsätje nebeneinander Vor
kommen. Falls der Umsatj RM 75 000,— im Monat erreicht oder über
steigt, ist § 8 der Steuervereinfachungsverordnung vom 14. September 
1944 nicht mehr anzuwenden, sondern die Steuer für die monatliche 
Voranmeldung nach den tatsächlichen, oben für jede Umsatjklasse an
geführten Steuersätjen zu berechnen.

4. Bei der Abschlußanmeldung ist erforderlichenfalls eine Berichtigung 
vorzunehmen, um die richtige Anwendung der entsprechenden oben 
angeführten Steuersätje auf jede Umsatjklasse zu gewährleisten. Der 
Steuerbetrag wird demgemäß festgesetjt. Diese Vorschrift findet An
wendung, ob der Umsatj RM 75 000,— übersteigt oder nicht.

Der in Absatj 3 genannte § 8 wird auf Abschlußanmeldungen und 
auf Steuerveranlagungen nicht mehr angewendet.

Artikel 11
1. Alle zwischen einer Muttergesellschaft und ihren Tochtergesellschaften 

oder zwischen mehreren Tochtergesellschaften derselben Muttergesell
schaft getätigten Transaktionen unterliegen der Umsatjsteuerpflicht in 
allen Fällen, in denen sie umsatjsteuerpflichtig wären, wenn es sich um 
unabhängige Unternehmen gehandelt hätte.

2. § 2, Absatj 2 des Umsatjsteuergesetjes vom 17. Oktober 1934 und § 17 
der Durchführungsbestimmungen zum Umsatjsteuergesetj vom 23. De
zember 1938 sowie alle anderen einschlägigen Bestimmungen der Um- 
satjsteuergeseßgebung treten außer Kraft oder werden hiermit nach 
Maßgabe der Vorschriften des Absatzes 1 dieses Paragraphen geändert.

Artikel 111
1. Von der Pflicht zur Abgabe der monatlichen Voranmeldungen und Ent

richtung der monatlichen Umsatjsteuerbeträge sind nur die folgenden 
Steuerpflichtigen ausgenommen:
a) Steuerpflichtige, deren monatliche Umsatjsteuer unter RM 50,— 

liegt;
b) Land- und Forstwirte, die keine Bücher führen.

2. § 13, Absat5 1 des Umsatjsteuergese^es vom 17. Oktober 1934 wird 
hiermit entsprechend geändert.

Artikel IV
Alle übrigen deutschen Steuergeset^e und Bestimmungen, die mit dem

gegenwärtigen Gesetj unvereinbar sind, treten außer Kraft oder werden
hiermit nach Maßgabe der Vorschriften dieses Gesekes geändert.
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